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 FORMDROPDOWN 

     
Erinnerung

Sehr  FORMDROPDOWN 
      ,

gemäß § 43 des OÖ. Fischereigesetzes sind Sie als Bewirtschafter zur Entrichtung des jährlichen Mitgliedsbeitrages an den Fischereirevierausschuss verpflichtet. Wie Ihnen bereits mit Schreiben vom       mitgeteilt wurde, beträgt Ihr Mitgliedsbeitrag im laufenden Jahr 
€      ,-- für       Recht(e).

Nachdem Sie den vorgeschriebenen Mitgliedsbeitrag betreffend das Jahr       bis jetzt noch nicht bezahlt haben, werden Sie neuerlich ersucht, den angeführten Betrag bis spätestens       mittels beiliegendem Zahlschein einzuzahlen.
Sollte der Mitgliedsbeitrag innerhalb dieser Frist nicht entrichtet werden, wäre der Fischereirevierausschuss gezwungen, den Beitrag im Zwangswege einzubringen.

Für den Fischereirevierausschuss
     
Beilage:

1 Zahlschein
